
dem Schwurgericht nur die schwersten Verbrechen mit 
einer für den Verteidiger entsprechend großen Ver
antwortung verhandelt wurden. Gemäß dieser Schwie
rigkeit und Verantwortung wurde die Gebühr gegen
über der Gebühr für die Verteidigung vor der Straf
kammer erhöht.

Das Verhältnis zwischen den vor den Schwurgerich
ten bzw. den Großen Strafkammern verhandelten 
Strafsachen hat sich aber heute grundlegend ver
schoben. Infolge der veränderten gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Gegebenheiten sind die Straftaten, die 
vor der Großen Strafkammer verhandelt werden, im 
allgemeinen als erheblich wichtiger, bedeutender und 
schwieriger als die vor dem Schwurgericht verhandel
ten anzusehen. So fallen in die Zuständigkeit der 
Großen Strafkammer heute Verbrechen gegen SMAD- 
Befehl Nr. 160. KRG Nr. 10 in Verbindung mit KRD 
Nr. 38, KRG Nr. 50, Wirtschaftsstrafverordnung, Spe
kulationsverbrechen sowie Verbrechen gegen das Ge
setz zum Schutze des innerdeutschen Handels. Dem
entsprechend sind auch in diesen Strafsachen die 
Schwierigkeiten der Verteidigung in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht meistens wesentlich größer als im 
Schwurgerichtsverfahren. Es kann deshalb heute nicht

mehr vertreten werden, den Verteidiger vor dem 
Schwurgericht gebührenmäßig besser zu stellen als den 
vor der Großen Strafkammer. Das Schwurgerichtsver
fahren muß vielmehr in dieser Richtung dem Verfah
ren vor den Großen Strafkammern der Landgerichte 
gleichgestellt werden.

Aus diesen Gründen kann der Senat seine früher 
geäußerte Rechtsansicht nicht mehr aufrechterhalten 
(Beschl. vom 21. Juni 1950 — 3 Ws 26/50 —), nach der 
der § 63 RAGebO in der Fassung vom 5. Juli 1927 
Anwendung finden sollte. Vielmehr gilt § 63 Abs. 1 
Satz 2 in der Fassung vom 21. April 1944 mit der Maß
gabe, daß unter diese Bestimmung auch die Verfahren 
vor dem Schwurgericht fallen.

Dem Verteidiger entsteht deshalb im Schwurgerichts
verfahren nur eine Gebühr von 50,—-DM, für die 
Revisionsbegründung eine solche von 25,— DM. Letz
teres ergibt sich aus § 63 Abs. 2 RAGebO, wonach sich 
die Gebühr des 2. Rechtszuges nach der Gebühr .des 
Gerichts 1. Instanz richtet; wenn der Verteidiger aber 
nur bis zur Hauptverhandlung tätig geworden ist, er
hält er die Hälfte der Gebühr (§ 65 RAGebO).

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurück
zuweisen.

L i t e r a t u r

Bücher
Die wahrhaften Geschichten des alten P i t a v a 1. (Merkwürdige 

Rechtsfälle als eh* Beitrag zur Geschichte der Menschheit.) 
Nach der 1782—1792 von C. W. Franz und insbesondere auf 
Grund der 1792—1794 von Friedrich Schiller herausgegebenen 
Übersetzung neu bearbeitet von Helmut E g g e r t. 2. Aufl., 
Gebr. Richters Verlagsanstalt, Erfurt 1950.
Francois Gayot de Pitaval, 1673—1743 lebend, Advokat in 

Paris, war der erste Gerichtsberichterstatter der Welt, der also 
zur Unterhaltung merkwürdige Rechtsfälle aus seiner Zeit ver
öffentlichte und so ein Werk voll wilder, spannender Kriminal
geschichten von Mördern, Räubern, Dieben, Gaunern und 
Huren hinterließ, die eigentlich keine Geschichten sind, sondern 
den Vorzug der historischen Wahrheit haben. Bedeutsam ist, 
daß diese literarische Idee schon zu einer Zeit entstand, als 
das Strafverfahren nicht, wie heute überall, öffentlich und 
mündlich, sondern geheim und schriftlich war. Soweit Pitaval 
bei seinen Berichten also nicht als Anwalt prozeßbeteiligt war 
und aus eigenem Erleben schöpfen konnte, war er nur ange
wiesen auf die Schutzschriften der Anwälte und die Voten der 
Berichterstatter, also die Akten. So fand viel juristischer 
Fachkram Eingang in die Geschichten. Trotzdem war das ur
sprünglich 20 Bände ausmachende und nur für Juristen ge
schriebene Werk ein literarischer Welterfolg. Spätere Heraus
geber, zu denen auch Friedrich Schiller gehörte, siebten und 
kürzten. Der diesmal verantwortliche Bearbeiter Helmut 
Eggert hat eine glückliche Hand gehabt: Rechtliches wird 
nur dann gebracht, wenn es zum Verständnis einer Entschei
dung unbedingt notwendig ist. Jeder Laie liest also diese Ge
schichten ohne Ablenkung unter Aufruhr und Spannung. Wer 
allerdings rechtshistorische Studien treiben will, nehme sich 
wohl besser eine andere, ältere und vollständigere Übersetzung. 
Für den nicht gerade literaturhistorisch Bewanderten ist es 
wertvoll, daß der Herausgeber auch Friedrich Schillers Vor
rede zur Ausgabe von 1792 mitabgedruckt und ein Vor- und 
Nachwort gebracht hat, aus denen ersichtlich ist, daß der Ad
vokat Pitaval und seine Geschichten für Schiller, Willibald 
Alexis und andere Anlaß waren, ein Kompendium der inter
essantesten Kriminalgeschichten aller Länder als einen Beitrag 
zur Geschichte der Menschheit zu schaffen. In der Tat, wir 
sehen in den Kriminalgeschichten des Pitaval die ganze Barock
zeit Frankreichs mit ihren in der dann kommenden Revolu
tion zur Entladung drängenden Problemen des Kampfes des 
aufkommenden Bürgertums gegen die feudalen Herren vom 
Tische des Kriminalrichters aus. Was in diesen Geschichten an 
wahrhaften und nicht erdichteten menschlichen Leidenschaften, 
Torheiten, Irrungen, Zufällen, weisen und törichten Richter
sprüchen enthalten ist, ist des Lesens in einer Mußestunde 
wert. Dank dem Herausgeber und Verlag!

Dr. J. S c h u b e r t
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